Gebührenfrei gem. § 12 (6) BAG

Mitglieds-Nr.:      
Umgehend, jedoch spätestens 4 Wochen

nach  Abänderung  des  Lehrvertrages  in                  Beurkundungsvermerke:

einfacher Ausfertigung vorzulegen.

                                                                              Abänderung eingetragen gem. § 20 Abs.  7 BAG

Lehrlingsstelle der                                                  am

Wirtschaftskammer

Niederösterreich

Landsbergerstraße 1
3100 St. Pölten                                                                              Dienstsiegel


        Für den Leiter der Lehrlingsstelle

Anmeldung der Abänderung des Lehrvertrages zur Eintragung 
Der am       abgeschlossene  Lehrvertrag  zwischen dem  Lehrberechtigten       und dem Lehrling       im Lehrberuf  /  in den Lehrberufen      .welcher  von  der   Lehrlingsstelle  der   Wirtschaftskammer  Niederösterreich  gem.  §  20   Abs.  7   BAG am       eingetragen  worden  ist,  wird wie folgt abgeändert:

Punkt       des Lehrvertrages:

     
Punkt       des Lehrvertrages:

     
     , am      
	.................................................

Lehrberechtigter
	.................................................

Lehrling
	.................................................

gesetzlicher Vertreter des mj.

Lehrlings (wie im Lehrvertrag)
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